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D ie Forderung, das Verbot der Sterbehilfe in der Verfassung zu veran-

kern, ist nicht neu. Sie zieht sich seit Jahrzehnten wie ein roter Faden

durch die politische Rhetorik von Lebensschutzorganisationen sowie nam-

haften Vertretern der katholischen Kirche und wird durch spektakuläre

Anlassfälle (vgl zB editorial, RdM 2010/91) regelmäßig mit Nahrung ver-

sorgt. In seiner Maximalversion zielt dieses Postulat auf eine Neuformulie-

rung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechts auf Leben („Schutz

des menschlichen Lebens von der Empfängnis an bis zum natürlichen

Tod“).

Es bestehen in der Tat gute Argumente dafür, den geltenden Rechtszu-

stand (einschließlich der strafrechtlichen Verbote der Tötung auf Verlan-

gen und der Mithilfe beim Suizid) beizubehalten. Ernsthafte politische Be-

strebungen, daran etwas zu ändern, gibt es ohnehin nicht. Es ist daher un-

klar, welches „Problem“mit einer solchen Verfassungsänderung eigentlich

gelöst werden soll. Die Bundesverfassung ist kein tauglicher Ort für welt-

anschauliche Bekenntnisse, und die Eindämmung des Sterbehilfetourismus

in die Schweiz kann nur diese selbst in den Griff bekommen.

Eine Umformulierung des Grundrechts auf Leben ist aus vielfältigen

verfassungspolitischen und völkerrechtlichen Gründen abzulehnen: Die

vorgeschlagenen Begrifflichkeiten – namentlich das mehrdeutige Wort

„Sterbehilfe“, die schillernde Wendung vom „natürlichen Tod“ oder der

Bezug auf das „menschliche Leben“ – sind derart vage, dass sie der Rechts-

sicherheit keinen Dienst erweisen und die Balance zwischen dem Selbstbe-

stimmungsrecht (insb Art 8 EMRK, dazu EGMR Fall Pretty) und gegenläu-

figen Schutzzielen erheblich durcheinander bringen würden. Die Folge wä-

ren gravierende Unsicherheiten darüber, ob etwa auch eine zum Tod füh-

rende Behandlungsverweigerung (vgl den „praktischen Fall“ in RdM 2010/

4), Patientenverfügungen oder gar der („unnatürliche“?) Suizid von Verfas-

sung wegen verboten werden müssten (ganz zu schweigen von den Auswir-

kungen eines Lebensschutzes „ab der Empfängnis“ für das Recht des

Schwangerschaftsabbruchs). Offenbar geht es den in Umlauf befindlichen

Texten gar nicht um den Schutz von individuellen Rechten, sondern um

deren Beschränkung zur Durchsetzung „höherer Werte“. Das hat in einem

Grundrechtskatalog nichts verloren.

Auch demokratiepolitisch spricht nichts dafür, die heikle Grenze zwi-

schen zulässigen und unzulässigen Arten des „selbstbestimmten Sterbens“

in der Verfassung festzuschreiben: Gerade bei kontroversen moralischen

Wertungsfragen sollte das Instrument des Verfassungsrechts zurückhal-

tend eingesetzt werden, weil dadurch hochpolitische Entscheidungen der

einfachen Parlamentsmehrheit entzogen werden. Die Schwelle für eine

rechtliche Neubewertung strittiger bioethischer Probleme in der Zukunft

würde dadurch markant erhöht, da jede Veränderung dann der Zweidrit-

telmehrheit im Nationalrat bedürfte. Eine „nachhaltige“ Rechtspolitik

sollte den nächsten Generationen keine derartige Hypothek hinterlassen.
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